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Notifikation
(Art. 36 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG])

kannten Aufenthaltes.

Auf die Verwaltungsbeschwerde vom 24. März 1986 hat das Eidgenössische Ju-
stiz- und Polizeidepartement entschieden:

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Kosten erhoben.

12. August 1986 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Beschwerdedienst
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Gesuch
um Erteilung einer Bewilligung für den Bau und Betrieb
eines Helikopterflugfeldes in Altdorf UR

Anhörung

vom 12. August 1986

Gesuchstellerin: Heli Gotthard A G, Postfach, 6460 Altdorf :

Standort: Allmend Altdorf, Kanton Uri
Koordinaten: 690 330/193 050
Höhe: 440 m

Zweck: Schaffung einer Basis der Gesuchstellerin im Hinblick auf
den Erwerb einer Allgemeinen Betriebsbewilligung für die
Durchführung gewerbsmässiger Flüge, insbesondere Mate-
rialtransporte sowie Flüge zur Hilfeleistung.

Betriebsumfang: begrenzt durch die zulässige Lärmbelastung, derzeit enthal-
ten in den Richtlinien vom 2. April 1979 für die Messung
und Beurteilung von Lärm in der Umgebung von Helikop-
terflugfeldern. Die Gesuchstellerin rechnet mit maximal
1500 Bewegungen pro Jahr (eine Bewegung = ein Start
oder eine Landung).

Anlageteile: Bestehend (Änderung der Zweckbestimmung):
- Hangar, Abstellplatz
- Treibstoffanlage
- Strassenanschluss

Neu zu erstellen:
- Landestelle

Im Sinne von Artikel 6 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (SR
172.021) können betroffene Personen innerhalb von 30 Tagen seit Eröffnung zu
diesem Gesuch beim Bundesamt für Zivilluftfahrt, 3003 Bern, schriftlich Stel-
lung nehmen. Dieses Amt (Tel. [031] 61 5945) sowie die Gesuchstellerin (Tel.
[044] 2 94 44) erteilen auf Anfrage weitere Auskünfte.

Die detaillierten Gesuchsunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung der
Standortgemeinde Altdorf eingesehen werden.

12. August 1986 Bundesamt für Zivilluftfahrt

LA. Hug
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